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Johann S. Ach hat im vergangenen Jahr Michael Walzers „Sphären der Gerechtigkeit“ unter dem 
Blickwinkel möglicher moralphilosophischer Verpflichtungen zur Aufnahme von Flüchtlingen in den 
vorgängen besprochen. Seiner Argumentation eines übergreifenden „Prinzips der Hilfeleistung“ 
widerspricht Werner Müller-Pelzer. 

Der Essay von Johann S. Ach ist das Werk eines politischen Kosmopoliten, der den einzelnen Staaten im
Hinblick auf eine zukünftige Weltordnung als „politische Gemeinschaft“ (128) normativ nur mehr einen
eingeschränkten moralischen Geltungsanspruch zubilligt: Er sieht „die Möglichkeiten staatlicher
Selbstbestimmung und auch deren Rechtfertigung in dem Maße schwinden, wie mehr und mehr unserer
Probleme nach einer globalen Lösung verlangen“ (a.a.O.). Dem Autor kommt dabei nicht in den Sinn, dass
im Vergleich zu den hoch entwickelten staatlichen Ordnungen des Westens die anvisierte Weltordnung
allenfalls in ersten Ansätzen existiert und hauptsächlich als Gedankending ihrer Propagandisten vorkommt.
Gestützt auf Veröffentlichungen von Peter Singer und unter Vorgriff auf die gewünschte globale Ordnung
bedient sich J.S. Ach des Themas der Migration, um die partikulären Interessen der Staaten in Europa gegen
eine vermeintlich absolut bindende weltbürgerlich-moralische Norm auszuspielen. „Das moralische Prinzip
der Hilfeleistung scheint Einschränkungen der Aufnahmeverpflichtung [ ] kaum zuzulassen“ (129).

Diese Diskursstrategie führt einmal zu argumentativen Verzerrungen, wie unten zu zeigen ist. Zum anderen
scheint sie für einen groben Verstoß gegen die wissenschaftliche Redlichkeit verantwortlich zu sein. Achs
Erörterung findet auf einer schiefen Ebene statt, weil er sich auf die 2. Auflage von Peter Singers Praktische
Ethik von 1994 (im Original 1993 erschienen mit einem Kapitel über Flüchtlinge) bezieht, der Leser aber
nicht erfährt, dass Singer in der 3. Auflage aus dem Jahr 2013 [1] das frühere Kapitel 9 „Insiders and
Outsiders“ (so der Originaltitel) hat fortfallen lassen. Singer erklärt, er sei mit dem Kapitel „in seiner
ursprünglichen Form unzufrieden geworden“, weil er eingesehen habe, dass 1. seine Thesen eine negative
Auswirkung auf Minoritäten in manchen Ländern („rassistische Gegenreaktionen“) haben könnten, 2. die
Unterschiede zwischen den in Frage kommenden Ländern größer als ursprünglich vermutet seien, und 3.
„insbesondere weil es sich um ein Problem handelt, bei dem die Politik stärker gefragt ist und individuelles
Handeln weniger auszurichten vermag.“ (Singer (3)2013, 15) Es ist anerkennenswert, dass P. Singer diese
Bedenken zu Protokoll gibt. Umso weniger ist zu verstehen, dass J.S. Ach den Lesern der vorgänge
vorenthält, dass die von ihm verwandten Singer-Argumente der 2. Auflage für die Aufnahme von noch mehr
Flüchtlingen seit 2015 in der referierten Form nicht (mehr) stichhaltig sind. Mehr noch: Das Problem der
Migration wird von Singer ausdrücklich in den größeren Rahmen der politischen Interessensabwägung
zurückverwiesen, was Ach in seinem Essay an Michael Walzer kritisiert.

Nun zur Argumentation von J.S. Ach! Wie der Titel ankündigt, sind für den Autor Zuwanderung und
Hilfeleistung gegenüber Flüchtlingen ein und dasselbe Thema:

„Aus der Perspektive des moralischen Prinzips der Hilfeleistung muss man – gegen Walzer – 
der Auffassung sein, dass die Einwanderungspolitik von den Bedürfnissen oder Interessen der 
Betroffenen auszugehen hat, und dass in Fällen, in denen, wie in der Frage der Zuwanderung, 
die Interessen verschiedener Gruppen miteinander in Konflikt geraten, die Interessen aller 
Betroffenen in gleichem Maße zu berücksichtigen sind.



“ (125)

Demgegenüber ist festzuhalten, dass zwischen Zuwanderung und Hilfeleistung zu differenzieren ist. 
Die rechtsphilosophisch begründete, gesetzliche Zuwanderungsregelung eines Staates ist nicht mit der
individualethisch begründeten Hilfeleistung gegenüber Flüchtlingen in Not gleichzusetzen. Diese Differenz
versucht J.S. Ach zu verwischen, indem er die in der analytischen Philosophie übliche Unterscheidung
zwischen moralisch höherwertigen, sog. akteur-neutralen, und moralisch niedrigerwertigen, sog. akteur-
relativen, partikulären Begründungen verwendet: Die Sorge um die Zukunft der eigenen Gesellschaft müsse
hinter der Sorge für Hilfsbedürftige zurückstehen. Demgegenüber ist festzuhalten: Die Hilfeleistung erfolgt,
um aktuell gefährdetes Leben zu retten (z.B. im Fall des biblischen Samariters oder klassischerweise eines
Schiffsbrüchigen). Diese humanitäre Verpflichtung begründet aber für den Geretteten kein weiteres Recht,
als in einer sicheren Umgebung vorübergehend medizinisch versorgt und angemessen ernährt zu werden.

Überzeugte kosmopolitische Autoren wie Ach versuchen nun, das von Kant formuliere Weltbürgerrecht auf
Hilfeleistung zu einem einklagbaren, subjektiven Recht auf vollen Bürgerstatus weltweit umzudeuten. Dabei
wird übergangen, dass die globale, von unterschiedlichen Motiven gespeiste Migration nach Europa in
vielen Fällen auf einen planvollen Missbrauch der Rettungspflicht hinausläuft. Durch den Weg über das
Mittelmeer z.B., bei dem das Ertrinken als Risiko einkalkuliert wird, werden die planlosen europäischen
Regierungen in die Rolle der humanitären Helfer gezwungen. Die Migranten haben dabei die (noch)
berechtigte Erwartung, als Gestrandete nicht nur provisorisch versorgt zu werden, sondern eine endgültige
Zuwanderung erreichen zu können, denn die deutsche Politik hat dem selbstherrlich vorgegriffen: mit der
von keiner rechtlichen oder moralischen Norm gebotenen Einladung zur Integration („Willkommenskultur“).
[2] Es ist nachvollziehbar, warum die Migranten unter diesem Vorzeichen der Aufnahme in die
wohlhabendsten Länder der EU dann ggf. auch mit brachialer Gewalt nachzuhelfen versuchen. Diesen
Migranten aber generell das Motiv zu unterstellen, „Teil der Reziprozitätsgemeinschaft“ (127) des
jeweiligen Ziellandes, also z.B. Deutsche, nicht aber Niederländer, Schweden, nicht aber Franzosen werden
zu wollen, ist nicht nachzuvollziehen.

Die Vermischung von Zuwanderung und Hilfeleistung bei J.S. Ach erfüllt auch den Zweck, einen Weg zu
finden, um die u.a. von M. Walzer vertretene These zu kritisieren, die Verwirklichung der gemeinsamen
Lebensweise einer politischen Gemeinschaft habe Vorrang vor dem Aufnahmebegehren von Migranten. Es
ist hier nicht der Ort, näher auf Walzers Argumente einzugehen. Ach möchte auch hier den Unterschied
ausspielen zwischen moralisch höherwertigen akteur-neutralen und moralisch niedrigerwertigen akteur-
relativen, d.h. partikulären Begründungen, die nicht das „Gesamtwohl fördern“ (125). Doch dieses abstrakte
globale Gesamtwohl dürfte kaum konkreter als etwa die Menschenrechte formulierbar sein; wie das
Zusammenleben in den unterschiedlichen Kulturen der Welt angemessen zu gestalten ist, kann nicht von
einem überpersönlichen rationalen Prinzip deduziert werden, sondern muss durch die Besinnung der
Einzelnen auf die jeweiligen erprobten und neu zu prüfenden Werte und Normen der betreffenden
kulturellen und politischen Gemeinschaften ermittelt werden.[3] Eine wahllose Durchmischung aller Völker
miteinander führt angesichts unterschiedlichster sittlicher, ästhetischer, religiöser, sozialer und
kommunikativer Normen zu Konflikten und/oder zu gegenseitiger „bunter“ Gleichgültigkeit, nicht aber zu
einem Zusammenleben in diachroner Verantwortung. Da Ach „einer globalen Lösung“ (128; Hervorhebung
im Text) das Wort redet, überrascht es nicht, dass der Autor den republikanischen Zusammenhalt politischer
Gemeinschaften geringschätzt („Konglomerate“, 128) und von kultureller Identität nur in
Anführungszeichen (128) spricht. Für Ach und andere kosmopolitisch gesinnte Autoren gilt es, den
republikanischen, durch gemeinsame Herkunft, Sprache und Lebensstil entstandenen politischen
Zusammenhalt weiter aufzulösen zugunsten eines losen multikulturellen Verbandes unterschiedlicher,
weitgehend die eigenen Traditionen pflegenden communities. Die Länder seien, so sieht es Ach unbelastet
von P. Singers Bedenken, im Sinne eines vermeintlich weltweiten moralischen Imperativs hinsichtlich der
moralischen Aufnahmepflicht von Flüchtlingen „von den Grenzen ihrer Belastbarkeit noch immer sehr weit
entfernt“ (129).



Aufsätze wie der von J.S. Ach sind Gradmesser für die Befindlichkeit eines intellektuellen Milieus, das es
sich zum Ziel gesetzt hat, die affektive Bindung der Europäer an ihre Lebensart, ihre Sprachen, ihre
Erinnerungskultur und die Nationalstaaten, in denen sie leben, zu erschüttern sowie ihr Vertrauen in die
Fähigkeit zur Selbstbesinnung zu unterminieren.[4] Der hochfliegende Kosmopolitismus ignoriert
durchgängig die Erfahrungen, die bereits mit Migration gemacht worden sind.[5] Dazu gehört insbesondere
die Einsicht: „Die grundlegende Bestimmungsgröße der Migrationspolitik sollte nicht die Migrationsrate 
selbst sein, sondern das Ausmaß der Vielfalt.“ (Collier (2)2016, 272) Bei J.S. Ach sind die Migranten
einfach Mitbürger, doch es macht einen erheblichen Unterschied, inwiefern sich das „Sozialmodell“
(Collier) der Zuwanderer von dem der aufnehmenden Kultur unterscheidet. Einer sich ihrer spezifischen
Finalität kontinuierlich versichernden Gesellschaft muss an der affektiven und intellektuellen Einbindung
der aufgenommenen Menschen in die gewählte Kultur gelegen sein. Einwanderung ohne den Willen, sich
die Sprache und die darin sedimentierten charakteristischen Verbindlichkeiten der gewählten Gemeinschaft,
d.h. des „Sozialmodells“ anzueignen und zu ihnen eine persönliche Affinität zu entwickeln, führt –
zumindest in Europa – zu nicht wünschbaren Parallelgesellschaften.[6] Die irrige Vorentscheidung, national
verfasste Kulturen verfügten über einen geringeren moralischen Geltungsanspruch als die erträumte
Weltgesellschaft, verleitet zu der schiefen Sicht, jenes vorauszusetzende aktive Bemühen der Zuwanderer
um Zugehörigkeit verletze das Eigenrecht der Migranten und sei ein Zeichen von kulturellem Essentialismus
sowie der Vorbote von Nationalismus, Eurozentrismus und Rassismus.[7] Diese Polemik läuft aber ins
Leere. Die affektive Verbundenheit mit meiner Sprache, meiner Heimat und meinem Land beschneidet
niemandem das Recht, für sein Land, seine Sprache und seine Heimat dieselbe Verbundenheit zu empfinden.
Bedenklich wird es erst, wenn sich die jeweilige Verbundenheit mit der „affektiven Bindung an das Thema 
der Macht“ (H. Schmitz) vermischt und ein Volk sich über das andere stellen will. Dann kann es zu
kultureller Abschottung bis hin zu kriegerischen Konflikten kommen.

Zuwanderer hingegen, die nach den Kriterien des jeweiligen Landes ausgewählt worden sind und eine
diachrone Mitverantwortung für das jeweilige Land übernehmen wollen, bringen die Elemente des Fremden
mit, die vom Gastland aufgegriffen werden können. Im Interesse einer gemeinsamen kulturellen und
politischen Zukunft erfolgt dann ein Ringen mit dem gemeinsamen Ziel, eine Fortentwicklung des
Zusammenlebens zu erreichen. So können Zuwanderer z.B. die Bestrebungen verstärken, den zum sozialen
Autismus tendierenden westlichen Individualismus zu korrigieren. Statt also – wie vom politischen
Kosmopolitismus betrieben – in den entwickelten Ländern ein latentes Schuldbewusstsein zu züchten [8],
tun die Europäer gut daran, sich auf die „implantierenden gemeinsamen Situationen“ (H. Schmitz) zu
besinnen.
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